
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICHTIG: 
 
Im Kaufpreis enthalten ist ein Betrag in 
Höhe von 3,-- €/m² für eine 
Energieberatung. Sollten Sie eine 
regenerative Energieform entsprechend 
dem angebotenen Maßnahmenkatalog 
wählen, erhalten Sie als Zuschuss einen 
Betrag in Höhe von 1.350,-- € vom 
Kaufpreis zurück.  

   Baugebiet „Süd III“ Gemeinde Albisheim 
 
    Kaufpreis:  gestaffelt zwischen 102,-- € und 120,-- €/m²  -  voll erschlossen 

 

Auszugsweise  einige wichtige Festsetzungen zum Bebauungsplan 
„Süd III“ 

der Ortsgemeinde Albisheim 
 

der Bebauungsplan kann jederzeit vollständig bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim eingesehen werden 
 
 

Art der baulichen Nutzung    Allgemeines Wohngebiet 
 
 

Maß der baulichen Nutzung - Gebäudehöhen (Wandhöhen) und Zahl der Wohnungen  
 
Höhe der Wohngebäude (Wandhöhe) 
WA 1: Traufhöhe           max.    4,00 m  
           Firsthöhe          max.    8,50 m  
WA 2: Traufhöhe          max.    6,20 m 
           Firsthöhe       max.  10,50 m  
WA 3: Traufhöhe       max.    6,20 m 
           Firsthöhe       max.  10,50 m  
Bezugspunkt für die Höhe der Gebäude gilt das Niveau der Oberkante Rohfußboden des 1. Vollgeschosses (Erdgechoss). 
 
In jedem Wohngebäude sind nicht mehr als 2 Wohnungen  zulässig. 
 
Dächer  
Wohngebäude  Satteldach, Krüppelwalmdach                            30 bis 45 ° 
   versetztes Pultdach für Solarenergie                  mind.      0 bis   8 ° 
Garagen und Nebengebäude geneigtes Dach oder begrün tes Dach                                                    0 bis   8 ° 
 
Dachaufbauten (Dachgauben) sind allgemein zulässig.  
 
Dacheinschnitte (Loggien) sind allgemein zulässig. 
 
Für die Eindeckung werden Materialien in den Farben rot bis braun festgesetzt. Empfohlen werden rote oder rotbraune Tonziegel. Ausgeschlossen sind  
reflektierende Materialien (unabhängig von dem Farbton), schwarze, blaue und graue Dacheindeckungen. 
 
 
Einfriedungen  
 
An den Grenzen zum öffentlichen Straßenraum und zum Nachbargrundstück zwischen vorderer Baugrenze und Straße sind nur Einfriedungen bis zu 
einer Höhe von max. 1,25 m zulässig. 
 
Garagen / Stellplätze 
 
Der Stauraum von 5 m zur Straße hin ist einzuhalten. Nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und den seitlichen Abstandsflächen zulässig. 
Stellplätze und offene Carport auch zusätzlich zwischen vorderer Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie zulässig, jedoch Mindesabstand von der 
Straßenbegrenzungslinie ist 1 m. 

 

Einzelhausbebauung 
102,-- € / m² voll erschlossen 
 

Doppelhausbebauung 
102,-- € / m² voll erschlossen 

Einzelhausbebauung 
110,-- € / m² voll erschlossen 

Einzelhausbebauung 
120,-- € / m² voll erschlossen 

 



So finden Sie unsere Baugebiete !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Rückfragen stehen gerne zur Verfügung 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim 
    Freiherr-vom-Stein-Straße 1 – 3 
    67307 Göllheim 
 
     

 
 
 
 
Ansprechpartner:  
 
Herr Zelt  Tel.: 06351 / 4909-10,  e-mail: zelt@goellheim.de 
Frau Leidinger Tel.: 06351 / 4909-42, e-mail: leidinger@goellheim.de 
Frau Held  Tel.: 06351 / 4909-22, e-mail: held@goellheim.de 
 
 
oder 
 
E - Mail an: bauplaetze@goellheim.de 
 
 
 
 

  

 
Baugebiet Süd III 


